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Vollstreckung effektiv

Kurz informiert

Praxiswissen auf den Punkt gebracht.

Das Verkehrsrecht ist schnelllebig, die Rechtsprechung 
ausufernd. Und nur, wer die richtigen Tipps und Kniffe 
kennt, kann seine Mandanten gegen Vorwürfe der 
Bußgeldbehörden und der Staatsanwaltschaft optimal 
vertreten. Die neue Webinar-Reihe fasst die aktuellen 
Entwicklungen für Sie zusammen und gibt Ihnen direkt 
umsetzbare Praxistipps für Ihre Mandate. 

Ihre Vorteile bei den IWW-Webinaren

•  Regelmäßiges Wissens-Update einmal 
im Quartal (Einstieg jederzeit).

•  Durch die Teilnahme an einzelnen Webinaren 
wählen Sie Ihre Themen gezielt aus.

•  Mit der Entscheidung für eine Webinar-Reihe
sparen Sie über 80,00 Euro pro Jahr.

•  Kommunikation zwischen Teilnehmern 
und Referenten akustisch und per Chat.

•  Sie sparen Zeit und Geld, denn Reiseaufwand 
und -kosten entfallen.

IWW-Webinare

Verkehrsrecht
Aktuelle Strategien 
für Verkehrsstrafverteidiger

Referent
Leif Hermann Kroll, 
Rechtsanwalt und Fachanwalt 
für Verkehrsrecht

Teilnehmerkreis
Fachanwälte für Verkehrsrecht, 
Rechtsanwälte

Termine
07.12.2021, 22.03.2022, 
28.06.2022

jeweils 14:00 ― 16:45 Uhr

Teilnahmegebühr
bei Einzelbuchung 120,00 €,
im Abonnement 
(4 Termine in 12 Monaten) 
99,00 € pro Termin
alle Preise zzgl. USt.

Buchungs-Nr. 1091

Leif Hermann Kroll

Ich liefere Ihnen das Rüstzeug für 

„Ob Straf- oder Bußgeldverfahren:

die erfolgreiche Mandatsbearbeitung!“

Ich liefere Ihnen das Rüstzeug für 

„Ob Straf- oder Bußgeldverfahren:

die erfolgreiche Mandatsbearbeitung!“

2,5 Stunden nach 
§15 FAO pro Webinar

Anmeldung und 
aktuelles Programm 
unter iww.de/s2377
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▶▶ Aktuelle Gesetzgebung
neues zu GV-Gebühren und elektronischem rechtsverkehr

| Das „Gesetz zum Ausbau des elektronischen Rechtsverkehrs mit den  
Gerichten und zur Änderung weiterer Vorschriften“ ist teilweise am 1.11.21 in 
Kraft getreten und wird mit weiteren Teilen am 1.1.22 in Kraft treten (BGBl. I,  
S. 4067). Aus vollstreckungsrechtlicher Sicht sind folgende Änderungen  
bedeutsam: |

Nachdem zum 1.1.21 u. a. die Rechtsanwaltsgebühren angepasst wurden, wird 
dies auch für die Gerichtsvollzieher linear um 10 Prozent erfolgen. Ebenfalls 
werden sich die Pfändungsgebühren in § 339 AO von 26 EUR auf 28,60 EUR  
erhöhen. Diese werden erhoben für die Pfändung von beweglichen Sachen, von 
Tieren, von Früchten, die vom Boden noch nicht getrennt sind, von Forderun-
gen und von anderen Vermögensrechten. Sie entstehen mit der Zustellung der 
Verfügung, durch die eine Forderung oder ein anderes Vermögensrecht  
gepfändet werden soll, sobald der Vollziehungsbeamte Schritte zur Ausfüh-
rung des Vollstreckungsauftrags unternommen hat. Die Zwangsvollstreckung 
wird also teurer!

Der elektronische Rechtsverkehr mit den Gerichten wird ausgebaut, indem 
die digitalen Zugangsmöglichkeiten zu den Gerichten erweitert werden. Es 
besteht ab dem 1.1.22 die Möglichkeit, über ein besonderes elektronisches 
Postfach mit den Gerichten (Gerichtsvollzieher, Rechtspfleger) auf sicherem 
Weg zu kommunizieren. Dafür wird das sog. besondere elektronische Bürger- 
und Organisationenpostfach (eBO) geschaffen. 

merKe | Das eBO ermöglicht den schriftformersetzenden Versand elektroni-
scher Dokumente an die Gerichte und die Zusendung elektronischer Dokumente 
durch die Gerichte an die Postfachinhaber. Auch soll ermöglicht werden, die nach 
dem Onlinezugangsgesetz (OZG) zu errichtenden Nutzerkonten des Portalver-
bunds nach § 2 OZG in die Kommunikation mit den Gerichten einzubinden. 

Die elektronische Zustellung wird in § 193a ZPO festgeschrieben. Hier ist u. a. 
geregelt, dass Gerichtsvollzieher durch die Parteien zugegangene Schriftstücke 
als Dokument erstellen können, um diese dann elektronisch zuzustellen. § 840 
ZPO (Drittschuldnererklärung) wird wie folgt geändert: 

▶◼ Hier ändert sich § 840 zPo

(2) Die Aufforderung zur Abgabe dieser Erklärungen muss in die Zustellungsur-
kunde aufgenommen werden; bei Zustellungen nach § 193a muss die Auffor-
derung als elektronisches Dokument zusammen mit dem Pfändungsbeschluss 
übermittelt werden. Der Drittschuldner haftet dem Gläubiger für den aus der 
Nichterfüllung seiner Verpflichtung entstehenden Schaden.

(3) Die Erklärungen des Drittschuldners können innerhalb der in Absatz 1  
bestimmten Frist auch gegenüber dem Gerichtsvollzieher abgegeben werden. 
Werden die Erklärungen bei einer Zustellung des Pfändungsbeschlusses nach  
§ 193 abgegeben, so sind sie in die Zustellungsurkunde aufzunehmen und von 
dem Drittschuldner zu unterschreiben.
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